
Besuchern der deutschen Haupt-
stadt fallen schnell die zahlrei-
chen Beamten und Fahrzeuge der

Berliner Landespolizei auf, die in der
Millionenstadt patrouillieren. Wenig
bekannt ist, dass es in Berlin noch eine
Polizeieinheit gibt, die ausschließlich
für die Gebäude, Räume und Grund-
stücke in der Verwaltung des Bundes-
tags, des deutschen Parlaments, zustän-
dig ist. Die Polizei beim Deutschen
Bundestag sorgt für die öffentliche Ru-
he, Ordnung und Sicherheit auf parla-
mentarischem Boden und leistet einen
wesentlichen Beitrag zur  Arbeitsfähig-
keit des Parlaments der Bundesrepu-
blik Deutschland. 

Der Deutsche Bundestag ist ein ei-
gener Polizeibezirk; der Präsident des
Bundestags ist der alleinige Komman-
dant. Artikel 40 Absatz 2 des Grundge-
setzes (der deutschen Verfassung) be-
sagt: „Der Präsident übt das Hausrecht
und die Polizeigewalt im Gebäude des
Bundestags aus. Ohne seine Genehmi-
gung darf in den Räumen des Bundes-

tags keine Durchsuchung oder Be-
schlagnahme stattfinden.“ Die Zustän-
digkeit anderer Polizeibehörden im Be-
reich des Deutschen Bundestags ist
ausgeschlossen; der Bundestag soll mit
dieser Verfassungsbestimmung vor ei-
ner Einflussnahme durch Exekutive
und Judikative geschützt und das Prin-
zip der Gewaltenteilung zusätzlich ab-
gesichert werden. 

Die parlamentarische Polizeigewalt
entwickelte sich aus dem Parlamenta-
rismus während der französischen Re-

volution; die Polizeikompetenz des
Parlamentspräsidenten sollte die Legis-
lative gegen Übergriffe der übrigen
Staatsgewalten absichern. 1919 wurde
dem deutschen Reichstagspräsidenten
in der Verfassung der „Weimarer Re-
publik“ die Polizeigewalt über das Par-
lament übertragen; dies änderte sich,
als in der Phase des Nationalsozialis-
mus – zwischen 1933 bis 1945 – die
Gewaltenteilung zwischen Parlament
und Regierung außer Kraft gesetzt
wurde. In der nach dem Zweiten Welt-
krieg gegründeten Bundesrepublik
Deutschland erhielt der Bundestagsprä-
sident eigenes Personal, das aus-
schließlich ihm unterstellt wurde. Aus
dieser Zeit stammen die Regelungen
im Grundgesetz; entsprechende Nor-
men finden sich in den Verfassungen
der meisten deutschen Bundesländer.

Durch die Übertragung der Polizei-
gewalt auf den Bundestagspräsidenten
unterliegt der Deutsche Bundestag
nicht der Zuständigkeit der Landespoli-
zei; auch Staatsanwaltschaft und Rich-
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P O L I Z E I  D E S  B U N D E S T A G S

Reichstagsgebäude: Sitz des deutschen Parlaments.

Deutsche Parlamentspolizei
Im Deutschen Bundestag in Berlin gibt es eine eigene, in der Verfassung verankerte Polizei, 
die dem Bundestagspräsidenten untersteht. Ihre Wurzeln gehen bis ins Jahr 1919 zurück.

Bundestagssitzungssaal.



ter sind auf eine Genehmigung durch
den Bundestagspräsidenten angewie-
sen, um im Bereich des Parlaments
tätig zu werden. Somit können die Par-
lamentspolizisten grundsätzlich nicht
in Ermittlungen für den Staatsanwalt-
schaft tätig werden, weil es keine Wei-
sungsbefugnis der Staatsanwaltschaft
gegenüber der Polizei des Deutschen
Bundestags gibt. Die Dienstanweisung
für die Polizeibeamten des deutschen
Bundestags orientiert sich an dem Mu-
sterentwurf für ein einheitliches Poli-
zeigesetz; die Polizisten haben den Sta-

tus von Polizeivoll-
zugsbeamten des
Bundes und gehören
der Bundestagsver-
waltung an. Oberste
Dienstbehörde ist der
Bundestagspräsident.
Die Regelungen hin-
sichtlich der Ein-
griffsbefugnisse für
die Vollzugspolizei
stimmen weitgehend

mit denen der Polizeigesetze der Län-
der und des Bundespolizeigesetzes
überein. Polizeibeamte beim Deut-
schen Bundestag haben eine mehrjähri-
ge abgeschlossene Ausbildung bei ei-
ner Polizei des Landes oder des Bun-
des absolviert; sie verrichten ihren
Dienst rund um die Uhr in einem Fünf-
Schichtensystem. Gearbeitet wird in
Zivilkleidung oder in Jacken mit der
Aufschrift „Polizei“. 

Enge Kooperation. Trotz der strikten
Eigenständigkeit der Polizei des Bun-
destags besteht eine enge Kooperation
mit anderen Polizeibehörden vor Ort,
insbesondere mit der Polizei von Ber-
lin. Den notwendigen Informationsab-
gleich gewährleisten laufende Koordi-
nierungsgespräche und der permanente
Austausch von Lageberichten der je-
weiligen Polizeikommandanten, auch
über die Gemeinsame Leitstelle
Bund/Berlin. Gregor Wenda
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Polizisten des Deutschen Bundestags.

Abzeichen der
Bundestags-
polizei


